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Covivio fördert Vielfalt, Integration und die Achtung der Grundrechte.

8 Die Geschäftspartner:innen verpflichten sich, bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten die
Einhaltung der Sicherheits- und Hygienevorschriften gegenüber ihren
Mitarbeiter:innen, Subunternehmen und ganz allgemein gegenüber allen Personen zu
gewährleisten, die durch einen Verstoß gegen diese Vorschriften geschädigt werden
könnten. Im Falle einer Baustelle verpflichten sie sich außerdem, ein geeignetes
System zur Erkennung und Vorbeugung von Risiken einzurichten, sowie Verfahren zur
Abschwächung von Risiken, insbesondere bei Unfällen, wie z. B. die Bereitstellung von
Erste-Hilfe-Kästen, die Verfügbarkeit eines Arztes/ einer Ärztin oder die schnelle
Evakuierung in das nächstgelegene Krankenhaus, usw.

9 Die Geschäftspartner:innen verpflichten sich, Vielfalt zu fördern, indem sie alle
Formen der Diskriminierung (Alter, Herkunft, Geschlecht, Behinderung usw.) gemäß
den Kriterien der Charta der Vielfalt, die Covivio unterzeichnet hat, entschieden zu
verurteilen (siehe Anhang 1). Insbesondere werden die Geschäftspartner:innen
ermutigt, im Rahmen ihrer Unteraufträge auf Organisationen zurückzugreifen, die
die Integration von Menschen mit Behinderungen fördern.
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10 Die Geschäftspartner:innen verpflichten sich, die geltenden arbeitsrechtlichen
Bestimmungen einzuhalten, insbesondere die acht grundlegenden Übereinkommen
der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), die sich insbesondere auf die Themen
gerechte Entlohnung, Nichtdiskriminierung (Alter, Herkunft, Geschlecht, Behinderung
u.a.) und Zwangsarbeit beziehen, sowie die Bestimmungen des Artikels 32 der
Charta der Grundrechte der Europäischen Union einzuhalten, die Kinderarbeit
verbieten und junge Menschen am Arbeitsplatz schützen.

Die Geschäftspartner:innen verpflichten sich außerdem, das geltende
Vereinigungsrecht und die Gewerkschaftsrechte für ihre Mitarbeiter:innen zu
gewährleisten.

11 Die Geschäftspartner:innen verpflichten sich, die Grundsätze der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte und die zehn Prinzipien des Global Compact zu
achten und zu fördern.
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• Das Übereinkommen über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des
Vereinigungsrechtes, 1948 (Nr. 87), ratifiziert 1951.

• Das Übereinkommen über das Vereinigungsrecht und das Recht auf
Kollektivverhandlungen, 1949 (Nr. 98), ratifiziert 1951.
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10 Grundsätze
Verknüpfungen 

17 SDGs

10 PRINZIPIEN
des UN-Global Compact
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MENSCHEN-
RECHTE

KAMPF GEGEN
KORRUPTION

UMWELT

ARBEITS-
RECHTE

Unternehmen sollen den Schutz der 
internationalen Menschenrechte in ihrem 
Einflussbereich unterstützen und achten.

Sicherstellen, dass ihre eigenen Unternehmen 
nicht an Menschenrechtsverletzungen
beteiligt sind.

Die Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit 
respektieren und das Recht auf 
Tarifverhandlungen anerkennen.

Die Abschaffung aller Formen von Zwangs- oder 
Pflichtarbeit.

Die effektive Abschaffung der Kinderarbeit.

Die Beseitigung von Diskriminierung in 
Beschäftigung und Beruf.

Die Unternehmen sind angehalten, in 
Umweltfragen den Vorsorgeansatz 
anzuwenden.

Ergreifung von Initiativen zur Förderung einer 
größeren Umweltverantwortung.

Förderung der Entwicklung und Verbreitung von 
umweltfreundlichen Technologien.

Die Unternehmen werden aufgefordert, gegen 
alle Formen der Korruption vorzugehen, 
einschließlich Erpressung und Bestechung.




